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PROJEKT "MUSIK" VM'rfr-

mehr nach Informationen zu einem
bestimmten Thema und nicht mehr
gezielt nach Tönen, Bildern oder
schriftlichen Dokumenten suchen, be-
müht sich die FN um eine intensivere
Zusammenarbeit mit der Landesbiblio-
thek (SLB), zu deren Beständen ihr
Fonds komplementär ist. Ein wichtiges
Element in diesem Annäherungspro-
zess ist das im folgenden beschriebene

Projekt "Musik", das die Möglichkeit
einer gemeinsamen Erfassung von
Daten über Dokumente musikalischen
Inhalts, seien es nun Tonaufnahmen,
Manuskripte oder gedruckte Parti-
turen, gibt.

Ausgangssituation

Gegenwärtig verfügt die FN für die
Dokumentation ihres Fonds an Ton-
trägern über ein eigenes, FN-Base

genanntes Informatiksystem. Die Ar-
chitektur der Daten, wie auch die für
die Katalogisierung angewandten
Regeln, sind von der Institution selbst
im Verlaufe ihrer ersten Tätigkeits-
jähre definiert worden. Die von den
Mitarbeitern auf diesem Gebiet erwor-
bene Erfahrung hat es erlaubt, das

System genau auf die Zielsetzungen der
Institution auszurichten.

Die FN ist mit dieser Lösung zufrieden,
da sie ihr gestattet, verschiedenste Auf-
gaben in optimaler Weise zu erledigen.
Die im folgenden genannten Probleme
mehr administrativen Charakters ha-
ben dennoch zu einem grundsätzlichen
Uberdenken der heutigen Situation
geführt:

- die im Verhältnis zu den Dimensio-
nen der Institution hohen Kosten,
die durch die Forschung und Ent-
wicklung der Software entstehen;

- fias Risiko, das durch die totale
Abhängigkeit von der Person, die
die Anwendung entwickelt hat,
entsteht;

- Inkompatibilität mit den Daten an-
derer Institutionen aufgrund der
Tatsache, dass kein internationaler
Standard verwendet wird;

- Schwierigkeiten bei der Vermitt-
lung der Daten in Anbetracht der

Dimensionen der FN und der
geringen Anzahl potentieller Direkt-
benützer.

Aufgrund dieser Überlegungen haben
wir einen Partner mit vergleichbaren
Interessen gesucht, der uns, dank ei-

ner soliden Infrastruktur behilflich
sein kann, die erwähnten Probleme zu
lösen. Es war naheliegend, sich an die
SLB zu wenden, mit der ein Projekt
"Musik" entwickelt werden konnte,
das sowohl die bibliothekarischen wie
auch die musikwissenschaftlichen
Gesichtspunkte berücksichtigt.

Grundkonzepte

Ein musikalisches Dokument kann
versc/riedene Erscüeinung's/brmen
annehmen, die bei der Katalogisierung
hierarchisch verbunden werden
können:

- Das Werk ist das vorrangig mit dem

geistigen Eigentum seiner Autoren
verbundene Element. Es muss nicht
notwendigerweise auf einem Ton-
träger vorhanden sein, da es in ver-
schiedener Weise dem Publikum
zur Kenntnis gebracht werden kann.

- Der Träger ist ein physisches und/
oder zeitliches Wesen, das wir in drei
verschiedenen Formen vorfinden:

• Der Tonträger. Er vermittelt ein

vorgetragenes und aufgezeiehne
tes Werk, das sich auf ein be-
stimmtes Thema bezieht. Dieses

kann zum Beispiel durch den Ti-
tel des Trägers selbst und/oder
die Zugehörigkeit zu einer Reihe
definiert sein.

• Das geschriebene Dokument ver-
mittelt das Werk in schriftlicher
Form wie zum Beispiel eine Parti-
tur oder eine Beschreibung des

Werks.
• Die oj^ent/ic/ie D«rbief«ng eines

Werks ist nicht ein materieller
Träger, aber trotzdem eine doku-
mentierbare Erscheinungsform.

- Die Interpretation ist die Ausfiih-
rung eines Werks und kann als
solche auf einem Tonträger enthal-

ten sein oder einfach stattfinden.
Die Interpretation bringt Elemente
mit sich, die nur in dieser Erschei-
nungsform vorhanden sind, wie

zum Beispiel die Dauer oder die in
die Ausführung des Werkes invol-
vierten Personen.

Jede /'. rscheia«ng.s/ocm eines musika-
lischen Werks muss uuaü/iäugig mehr
oder weniger detailliert und gleichzeitig
in mehreren Sprachen dokumentiert
werden können. Es wäre allerdings
zweckmässig, einen obligatorischen
Minimalstandard für jeden derartigen
Zustand zu definieren, damit die Iden-
tifikation gewährleistet wird.

Die so entstandene Dokumentation
muss mehreren Z«.ecken dienen und
muss die oft individuellen und speziel-
len Ansprüche einer heterogenen Be-

nützerschaft erfüllen können. Zum
Beispiel muss die Dokumentation in
der Landesphonothek wegen der in un-
serem Lande fehlenden gesetzhch gere-
gelten Ablieferungspflicht für die Be-

Schaffung von Tonträgern verwendbar
sein. Die Informationen müssen darum
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